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Unser TitelbildLiebe Leserinnen und Leser,
die Serie zur Weiterentwicklung der Fahrdienstvorschrift setzen 
wir auch in diesem Heft fort. Schwerpunkt ist dabei das Thema 
der neuen Befehlsvordrucke. Diese sind erforderlich, um einen 
einheitlichen europäischen Befehlsvordruck zu gestalten. Da 
nicht nur das europäische Bahnsystem harmonisiert wird, 
sondern weiterhin die Eisenbahnsysteme der einzelnen 
Mitgliedstaaten erhalten bleiben, setzt sich der Befehl aus 
zwei Teilen zusammen: auf einer Seite die europäischen 
Befehlsvordrucke mit den Ziffern 1 bis 9 und auf einer zweiten 
Seite die nationalen neu nummerierten (bisherige Vordrucke 
auf der Rückseite). Mit der Entwicklung und Einführung 
des digitalen Befehls soll die Arbeit für die Mitarbeiter im 
Eisenbahnbetrieb, sowohl für die Fahrdienstleiter als auch 
für die Triebfahrzeugführer, einfacher gestaltet werden. Die 
Verwendung der durchaus umfangreichen Befehlsvordrucke auf 
Papier wird künftig jedoch eher die Ausnahme sein.

In diesem Sommer hat die DB InfraGO AG erfolgreich die 
Dispositionssoftware PRISMA in Betrieb genommen. Hierüber 
berichten wir in einem weiteren Beitrag.

Außerdem erläutern wir in dieser Ausgabe die Dokumentation 
von Schutzmaßnahmen im Notfallmanagement sowie das 
Thema Arbeiten im Bereich von Gleisen mit der Klarstellung: 
„Wann wird das Nachbargleis zu einem Arbeitsgleis“. Ein Test 
mit Sicherheitszeichen rundet die Ausgabe ab.

Wir wünschen Ihnen eine spannende und lehrreiche Lektüre.
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Artikel-Serie „Neuherausgabe der Fahrdienstvorschrift“

Artikel 3 – Neuer Befehl

Julian Huth, Teamleiter Fachautoren Fahrdienstvorschrift der DB InfraGO AG,  
Frankfurt am Main

Im Dezember dieses Jahres feiert die aktuelle Fahrdienstvorschrift (FV) ihren 10-jährigen 
Geburtstag. Wir nehmen dies zum Anlass, um sie einer grundlegenden Überarbeitung zu 
unterziehen. Zum 14. Dezember 2025 erlangt diese Neuherausgabe ihre Gültigkeit. Bereits 
jetzt kann sie über die Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) oder über die Internetseite 
der DB InfraGO AG heruntergeladen werden.
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Warum gibt es nun eine Neuherausgabe der FV? Nachdem 
der Schwerpunkt der letzten Neuherausgabe im Jahr 2015 
auf der Aufteilung in Regeln für Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen (EVU) und Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
(EIU) lag, steht nun diese für ein einheitliches Europa. Die 
Umsetzung der einheitlichen Regeln für Europa bestim-
men im Wesentlichen die Neuherausgabe, aber es sind 
noch Änderungen im Detail hinzugekommen: DB eigene 
Überlegungen zur Vereinheitlichung, besseren Les- und 
Merkbarkeit sowie neuen Strukturierung der Regelungs-
texte wurden in einigen Richtlinien umgesetzt. 

Im Laufe des Jahres werden mehrere Artikel in der Bahn-
Praxis B die Änderungen im Detail beschreiben und Hin-
tergrundinformationen geben:

•	 Artikel 1: Anforderungen der TSI und Grundsatzrichtli-
nien (BahnPraxis B 03-2025)

•	 Artikel 2: Gestaltungsvorgaben (BahnPraxis B 04-2025)
•	 Artikel 3: Neuer Befehl
•	 Artikel 4: Neue Kommunikationsregeln
•	 Artikel 5: Wie geht es in den kommenden Jahren weiter?

Was ist falsch an unserem aktuellen Befehl?

Der aktuelle Befehlsvordruck weist keine gravierenden 
Unklarheiten oder Fehler auf. Details hätten sich mögli-
cherweise verbessern lassen, insgesamt handelt es sich 
jedoch um ein gutes Arbeitsmittel. 

Warum dann die Kosten und Mühen für einen neuen Vor-
druck? Nur für ETCS (European Train Control System) der 
ganze Aufwand? Hätte es da nicht einfach ein reiner ETCS-
Vordruck getan?

Der ursächliche Grund für den neuen Vordruck liegt woan-
ders. Natürlich ist ETCS ein Thema, aber auch die Har-
monierung der europäischen Eisenbahnvorgaben. Der 
ausschlaggebende Grund liegt in der Technischen Spe-
zifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Ver-
kehrsbetrieb und Verkehrssteuerung, kurz TSI OPE. Zum 
Vertiefen dieses Themas TSI OPE wird die Lektüre der 
BahnPraxis B 3-2025 empfoh-
len und natürlich der Blick in die 
Verordnung selbst. Sie ist in der 
aktuellen Fassung frei verfügbar 
über folgenden Link.
QR-Code
http://data.europa.eu/eli/reg_
impl/2019/773/2025-03-31

In Brüssel geboren, für Europa gemacht

Die Quelle für den neuen Vordruck liegt also, wie viele 
unserer großen Änderungen, in den Vorgaben der 
TSI OPE. Darin wurde erstmals 2019 der europäische 

Befehlsvordruck veröffentlicht und 2023 mit der Aktuali-
sierung der TSI OPE leicht modifiziert.

Die Philosophie oder besser gesagt, der Nutzen dieser 
Vorgabe, liegt in der Harmonisierung der Eisenbahnen 
Europas. Der infrastrukturelle Zielzustand, alle Strecken 
mit ETCS ausgerüstet zu haben, ergibt mehr Sinn, wenn 
alle Eisenbahnen in Europa auch die gleichen Befehle 
benutzen. Ein Zug, der mit einer Zugsicherung, einem 
Befehlsvordruck und einer betrieblichen Vorschrift durch 
ganz Europa fahren kann, würde den Eisenbahnverkehr 
deutlich vereinfachen.

„Brauchen wir nicht, hat der LKW doch auch nicht!“, wird 
jetzt mancher denken. Stimmt in Teilen, es gibt zwar keine 
europäisch einheitliche Straßenverkehrsordnung, aber 
mit einem LKW und einem Fahrer quer durch Europa zu 
fahren, ist heute kein Problem. Der LKW und der kom-
plette Straßenverkehr hat seine Einheit schon hinter sich. 

Zurück zur Eisenbahn, zurück zum neuen Befehl. Wir 
haben den neuen Vordruck also nicht aus eigenem 
Antrieb und nur eigenen Überlegungen erstellt, aber ent-
spricht er deshalb nicht unseren Bedürfnissen? Nein, im 
Gegenteil. Wir konnten die Vorteile unseres aktuellen Vor-
drucks mit den Vorgaben der TSI OPE in Einklang bringen 
und zusätzlich noch weitere Verbesserungen einzubrin-
gen (Abbildung 1). 

Brüssel sagt, ihr sollt nicht abweichen

Die TSI OPE hat nicht nur die Befehlsvordrucke im Gepäck: 
Wie in einer „Packungsbeilage“ für Medikamente wird 
auch die vorgesehene Anwendung und Dosierung vorge-
geben.
 
Zunächst sind für die europäischen Befehle die Nummern 
1 bis 20 reserviert. Für weitere – national benötigte – 
Befehle sind die Nummern ab 21 vorgesehen. Nach oben 
gibt es in der Nummerierung keine Begrenzung. Genauso 
für die Reihenfolge und Durchgängigkeit der Nummerie-
rung. Inhaltlich durch die TSI OPE belegt sind die Num-
mern 1 bis 9. Die Nummern 10 bis 20 sind für künftige 
Anwendungsfälle aus Europa reserviert (Abbildung 2).

Bei den Vorgaben der „Packungsbeilage“ wird es etwas 
komplexer. Grundsätzlich müssen die Befehle 1–4 und 7 
für ETCS verwendet werden. So weit, so einfach. Weiter 
gibt die Verordnung jedoch vor, dass immer dann, wenn 
ein europäischer Befehl einen Sachverhalt regelt, dieser 
europäische Befehl auch für diesen Sachverhalt benutzt 
werden muss. Hierzu ein Beispiel: Der europäische 
Befehl 8 „Genehmigung zum Befahren eines oder meh-
rerer defekter Bahnübergänge“ muss laut Vorgaben nicht 
zwingend benutzt werden. Wäre auch sinnlos in einem 
Land, welches keine Bahnübergänge hat. Hat ein Land 
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Abbildung 1: Auszug aus der 
TSI OPE 2023, Befehl 1

Abbildung  2: Auszug aus der 
TSI OPE 2023
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jedoch Bahnübergänge, darf es keinen eigenen natio-
nalen Befehl erstellen, sondern muss den europäischen 
Befehl 8 verwenden. Dies gilt auch für Anwendungsfälle 
bei allen Zugsicherungssystemen, die nicht ETCS sind 
(sogenannte Klasse-B-Systeme).

Einheitsfrisur und gleiches Schuhwerk

Nicht nur die Nummern und die Verwendung der Befehle 
ist vorgegeben, auch die Kopf- und Fußzeilen haben 
Pflichtfelder. Gekennzeichnet sind die Pflichtinhalte 
durch die blaue Hinterlegung in Kopf und Fuß der europä-
ischen Befehlsvorlage. Interessanterweise ist der Stand-
ort des Zuges kein zwingender Bestandteil des Befehls-
vordruck. Wir haben ihn trotzdem aufgenommen, da die 
Standortfeststellung vor der Übermittlung des Befehls 
zwingend ist. Sicher ist sicher. Was entfällt, ist der Aus-
tausch der Namen von Triebfahrzeugführer (Tf ) und Fahr-
dienstleiter (Fdl) nach dem erfolgreichen Diktat. Dieses 
Prozedere kostet nur Zeit und bietet für keinen Beteilig-
ten einen Mehrwert. Sollte es zu einer Unregelmäßig-
keit kommen, in deren Folge der tatsächliche Ablauf des 
Ereignisses ermittelt werden muss, lässt sich der betref-
fende Befehl über Datum, Uhrzeit, Zugnummer und Stell-
werk herausfinden. Beim persönlichen Aushändigen des 
Befehls muss der Tf zur Quittierung der Übergabe den-
noch unterzeichnen. Der Fdl muss vor der Ablage eines 
übermittelten Befehls seinen Namen in Druckbuchstaben 
notieren, um die Betriebskontrolle zu vereinfachen.

„Ich habe ihn dir gegeben und jetzt will ich ihn 
zurück“

Ähnlich wie bei unserem aktuellen Befehl 14.35 ermög-
licht der europäische Befehl 4 das Zurückziehen eines 
erteilten Befehls. Durch die fehlende zweite Fußzeile wird 
dieser künftig mit einem zweiten Befehlsvordruck und 
nicht auf dem zurückzuziehenden Befehl gegeben. Neu 
und wirklich eine Erleichterung ist die Vorgabe der Verord-
nung, dass ein Befehl 3 „Verpflichtung zum Verbleiben im 
Stillstand“, unser aktueller Befehl 14.6, nun nicht zwin-
gend zurückgezogen werden muss. Er kann auch durch 
einen Befehl 1, 2 oder 7 aufgehoben werden. Diese drei 
Befehle sind, wie unser aktueller Befehl 2, Fahrt zulas-
sende Befehle. Die neue Systematik ist also: Tf bekommt 
den Befehl zum Halten bleiben und dann einen Befehl 
zum Losfahren. Das Zurückziehen des „Halten bleiben“ 
wird nicht mehr benötigt.

Schriftlich, mündlich, digital? Ja!

Interessante Möglichkeiten bietet die Verordnung bei 
der Übermittlung der Befehle. Es sind folgende Übermitt-
lungsarten durch die TSI OPE zugelassen:
•	 schriftlich (als Übergabe eines Papier-Dokuments oder auch 

als mündliche Anweisung zur Niederschrift auf Papier)

•	 mündlich
•	 digital

Besonders spannend ist die Freigabe, die Befehle auch 
mündlich – ohne Verschriftlichung – zu übermitteln. 
Zumindest in der Theorie. Um diese Möglichkeit nutzen 
zu können, müssen viele Sicherheitsnachweise geführt 
werden. Aber wir sind dran, denn was spricht gegen den 
mündlichen Übertragungsweg bei unmittelbar am Stand-
ort der Befehlsübermittlung auszuführenden Befehlen, 
bei denen ohnehin eine eindeutige Standortfeststellung 
als Voraussetzung gilt?

Alles ist bezeichnet

Alle Felder der europäischen Befehle haben eine indivi-
duelle, numerische oder alphanumerische Kennung. Also 
entweder eine Nummer oder einen Buchstaben und eine 
Nummer. Die Ausnahme bilden die Kopf- und Fußzeilen. 
Hier kommen nur alphabetische Bezeichnungen, also 
nur Buchstaben vor. Eine Besonderheit stellen die Fel-
der dar, deren Bezeichnung mit einem „x“ beginnt. Die-
ses „x“ ist ein Hinweis darauf, dass dieses Feld auf meh-
reren Befehlen vorhanden ist. Beispielsweise ist das Feld 
„x.25 ist vom Fahren auf Sicht befreit“ beim Befehl 1, 2 
und 7 vorhanden. Eigentlich leicht zu merken und nur bei 
den Druckstücken in dieser Systematik vorhanden. Für 
die digitale Übermittlung sieht die Vorschrift vor, dass das 
„x“ durch die Nummer des jeweiligen Befehls zu erset-
zen ist.  Zusammen mit der Vorgabe, dass die europäi-
schen Befehle verwendet werden müssen, wenn es einen 
Anwendungsfall dafür gibt, gewährleisten diese Kennun-
gen, dass der Befehl europaweit anwendbar ist. 

Als Beispiel: Für die Vorbeifahrt an einem haltzeigen-
den Hauptsignal oder EOA gibt es nur den Befehl 1 und 
nichts anderes. Nur die Option 1.10 enthält die Erlaub-
nis zur Vorbeifahrt. Die betreffenden Signale können nur 
in den Textfeldern mit den Kennungen 1.11.2, 1.12.2 und 
1.13.2 angeben sein. Egal, wo in der Europäischen Union 
der Befehlsvordruck ausgegeben wird und in welcher 
Sprache: Inhalt, Auftrag bzw. Optionen des Befehls und 
die dafür verwendeten Kennungen sind überall gleich. 
Im Grunde würde es reichen, dem Tf für eine Vorbeifahrt 
an einem haltzeigenden Hauptsignal lediglich die Ken-
nungen „1“, „1.10“ und den Inhalt zur Kennung „1.11.1“ zu 
übermitteln. Auch auf einem Befehlsvordruck, der in einer 
Sprache verfasst ist, die der Tf nicht beherrscht, wäre der 
Auftrag und der Inhalt des Befehls über die Zuordnung 
zu den Kennungen eindeutig. Theoretisch wäre es also 
möglich, dass für die Befehle 1–9 ein italienischer Tf sei-
nen italienischen Befehlsvordruck auch in Deutschland 
anwendet, sofern sein Befehlsvordruck alle für Deutsch-
land erforderlichen Befehle enthält. Womit bereits das 
Zielbild für eine harmonisierte Anwendung von Befehlen 
in Europa skizziert wäre.

6	 BahnPraxis B 5 | 2025

BahnPraxis Aktuell



Auf die optischen Werte kommt es an

Die Inhalte, Nummerierungen und Bezeichnungen sind 
durch die Verordnung fest vorgegeben. Eingekerkert 
sind wir in diesen Vorgaben trotzdem nicht. Die Vorga-
ben überlassen die Gestaltung des Layouts komplett den 
Eisenbahnen der einzelnen Länder. Zudem können Fel-
der wegegelassen werden, die nicht benötigt werden. 
Wir sind in der Erarbeitung noch ein Stück weiter gegan-
gen und haben nicht benötigte Worte weggelassen (wenn 
dadurch der Inhalt des Befehls nicht verändert wird). So Abbildung 4: Auszug aus dem Vordruck 408.0411V01 –  

ab Dezember 2025

wird aus der Vorlage (Abbildung 3) der Befehl bei der DB  
(Abbildung 4).

Abbildung 3: Auszug aus TSI OPE 23

Abbildung 5:  
Auszug, Befehl Niederlande
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Dies hat zusätzlich auch den benötigten Platz gebracht, 
um weiterhin mit einem Vordruckblatt auszukommen und 
wer hätte schon gerne bei jedem Befehlsdiktat zusätzlich 
„europäischer Befehl“ gesagt?

Für die Anwendungsfälle, die nicht durch die europäi-
schen Befehle abgedeckt werden, haben wir die Texte 
des bisherigen Befehlsvordrucks verwendet und an die 
Optik und Ausfüllweise der europäischen Vorlage ange-
passt. Damit soll eine einheitliche Lese- und Ausfüllweise 
über alle anzuwendenden Befehle gewährleistet werden. 

Abbildung 6:  
Auszug, Befehl Frank-
reich

Apropos Ausfüllen: alle Felder, in denen Betriebsstellen-
namen einzutragen sind, haben wir mindestens so lang 
gemacht, dass mit normaler Handschrift die Worte „Ber-
lin-Gesundbrunnen“ eingetragen werden können.

Der Nachbar hat immer den grüneren Vordruck

Wenn etwas europäisch normiert werden soll, lohnt natür-
lich auch immer der Blick auf die Ausarbeitungen der Kol-
legen in den benachbarten Ländern. Dabei lässt sich fest-
stellen, dass wir den tristesten Vordruck, aber die beste 
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Abbildung 7:  
Auszug, Befehl Österreich

Platzausnutzung haben. Den farbenfrohesten Vordruck 
haben die niederländischen Kollegen (nutzen ihn aber 
ausschließlich digital). Die Dänen haben die Gelegenheit 
genutzt und mit dem neuen Vordruck auch gleich Englisch 
als Betriebssprache eingeführt. Die französischen und 
belgischen Befehle sind mit rund 40 Seiten Vordrucken 
am umfangreichsten. Die Schweiz, als nicht EU-Land, hat 
die genaueste Umsetzung. Sie haben 1:1 die Vordrucke 
aus der Verordnung übernommen und lediglich eine fran-
zösische und italienische Sprachfassung integriert. Die 
Kollegen aus Österreich haben ebenfalls eine Umsetzung, 
die sehr nahe am Original der Verordnung ist. Die polni-
schen und tschechischen Eisenbahnen werden den Zeit-
plan der TSI OPE nicht erfüllen. Die tschechische Eisen-
bahn will zum 1. Januar 2026 einen europäischen Befehl 
veröffentlichen. Die polnische Eisenbahnverwaltung ist 
zurzeit noch am Durchdenken der Umsetzungsmöglich-
keiten und hat keinen Zeitplan genannt. Von beiden Bah-
nen liegen noch keine Entwürfe vor. 

Was bringt die Zukunft?

Mit der Vorbereitung der deutschlandweiten Erprobung 
des digitalen Befehls wird die Blütezeit des Papiervor-
drucks bald Geschichte sein. Sicher wird das Papier für 
die kommenden Jahre noch als Rückfallebene dienen, 

aber auch dieses Anwendungsgebiet wird nach und nach 
abgelöst werden. Mit dem digitalen Befehl werden Platz-
probleme und gute Diktierbarkeit nicht mehr im Vorder-
grund stehen. Was bleiben und sicher noch ausgeprägter 
werden wird, sind die Vorgaben der TSI OPE und dies aus 
gutem Grund: Ein einheitliches Eisenbahnsystem ist sinn-
voll und macht den Verkehr auf der Schiene stärker und 
sicherer. Mit Blick auf die eigene Zukunft bleibt das große 
Thema der mündlichen Befehle. Nach der Einführung der 
digitalen Befehle wird dies die zweite große Chance der 
Verspätungsminimierung beim Ausstellen von Befehlen 
sein.

Auch in der nächsten Ausgabe der BahnPraxis B wird es 
wieder einen Artikel zur Neuherausgabe der FV geben. Es 
wird um die neuen Kommunikationsregeln gehen. Für alle, 
die schon in der neuen FV schmökern wollen, besteht die 
Möglichkeit zum Download auf 
der Internetseite der  
DB InfraGO AG und DB-intern 
über die KRWD.
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Abbildung 8: Auszug, Befehl Dänemark
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Abbildung 9: Auszug, Befehl Italien
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Abbildung 10: Auszug, Befehl Belgien
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Abbildung 11: Auszug, Befehl Schweiz

BahnPraxis B 5 | 2025	 13

BahnPraxis Aktuell



Eisenbahnbetrieb

Das neue Dispositionssystem des  
Eisenbahnbetriebs der DB InfraGO AG

Josefine Sindl, Solution Management PRISMA, Jenny Rudow, Interne Kommunikation, 
Thorsten Schnick, Fachlicher Projektleiter iDIS und PRISMA Leiter IT-Projekt im 
Betriebsmanagement, alle DB InfraGO AG, Frankfurt am Main

Nach langen und intensiven Vorbereitungen fand in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 
dieses Jahres die Inbetriebnahme des neuen Dispositionssystems des Eisenbahnbetriebs 
durch das Programm PRISMA statt. Konkret bedeutet dies, dass die beiden bisherigen 
Dispositionssysteme vom neuen zentralisierten Dispositionssystem LeiDis-D abgelöst 
wurden. Was einfach klingt, war in der Realität ein herausforderndes sowie komplexes 
Unterfangen, das es so – auch in der DB-Welt – nur selten gibt.

Der Arbeitsplatz der Disponenten in der Betriebszentrale mit dem neuen Dispositionskernsystem LeiDis-D
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Mit dem IT-Projekt Programm PRISMA wurde 
das Herzstück der Betriebsführung im deut-
schen Schienennetz der Eisenbahninfrastruktur 
erneuert: das sogenannte Dispositionssystem, 
mit dem Züge pünktlich und zuverlässig durch 
das Netz gesteuert werden. Es hilft insbeson-
dere bei Störungen, Verspätungen oder Baustel-
len den Zugbetrieb wieder zu stabilisieren.

Konkret bietet das neue Dispositionssystem: 
•	 einen Echtzeit-Überblick über den Betriebszu-

stand (Verspätungen, Gleisbelegungen)
•	 die Bündelung aller relevanten Fahrplan- und 

Infrastrukturinformationen
•	 einen einheitlichen Bedienstandard in allen 

Betriebszentralen der DB InfraGO AG
•	 die Voraussetzung, damit eine neue EU-Norm 

zur digitalen Codierung/Kennzeichnung von 
Zügen umgesetzt werden kann. Das wiede-
rum ermöglicht eine EU-weite Zugdisposition 
und vereinfacht den Bahnverkehr über die 
Staatsgrenzen hinweg – es ist verpflichtend 
für die gesamte Bahnbranche (TAF/TAP-TSI)

PRISMA zählte zu den größten und technisch 
anspruchsvollsten IT-Projekten nicht nur inner-
halb der DB InfraGO AG, sondern im gesamten 
Bahnkonzern – und das aus gutem Grund:

•	 Systemwechsel im Zentrum des 
Bahnbetriebs

	 PRISMA modernisierte mit dem neuen Dis-
positionssystem LeiDis-D die bestehenden 
Leitsysteme der Betriebszentralen. Es ersetzt 
zwei redundante regionale Dispositionssys-
teme und ermöglicht mit einem zentralen Sys-
tem eine gesamte Ansicht des Netzes . Damit 
wirkt es unmittelbar auf das Herzstück der 
Betriebssteuerung – also genau dort, wo täg-
lich Entscheidungen zur Fahrplanausführung, 
Umleitungen, Verspätungsbewältigung und 
Störfallbearbeitung getroffen werden.

•	 Flächendeckende Umstellung in allen 
Regionen

	 Anders als viele IT-Projekte, die schrittweise 
oder regional eingeführt werden, war PRISMA 
ein bundesweites Vorhaben. Die bisher regio-
nal strukturierten Leitsysteme des Eisenbahn-
betriebs wurden zentralisiert. Aufgrund der 
Abhängigkeiten in den Anwendungen und bei 
der Umsetzung der Zentralisierung bedurfte 
es einer gemeinsamen Produktivsetzung. Alle 
sieben Betriebszentralen disponieren über 
60.000 Kilometer Gleis, 66.000 Weichen und 
mehr als 3.000 Stellwerke künftig zentral im 

neuen System. Auch die Fahrdienstleiter auf 
den Stellwerken haben ein neues Flächen
informationssystem LeiDis-DFI bekommen. 
Eine Umstellung dieser Dimension ist im Kon-
zern nahezu einzigartig.

•	 Größerer technischer Wandel
	 Neben dem Softwarewechsel umfasst PRISMA 

auch den Austausch veralteter Hardware, die 
Migration auf moderne IT-Architekturen (u.a. 
Cloud und Microservices) sowie die Anpas-
sung zahlreicher Schnittstellen zu anderen 
Systemen, z.B. für Fahrplandaten, Zuglaufver-
folgung oder Kundeninformation.

•	 Hoher betrieblicher Anspruch
	 Die Umstellung erfolgte im laufenden Bahn-

betrieb – und erforderte damit höchste Zuver-
lässigkeit. Der Wechsel darf keine Auswirkun-
gen auf die Sicherheit oder Betriebsstabilität 
haben. Entsprechend intensiv wurde PRISMA 
im Vorfeld getestet. In umfangreichen End-to-
End-Tests, in Anwendungsszenarien, mit reali-
tätsnahen Umgebungen und im Rahmen zahl-
reicher Dispotage unter Live-Bedingungen.

Das Programm PRISMA hat den Systemver-
bund für Disposition und Flächeninformation im 
Eisenbahnbetrieb runderneuert. Dies war ein 
hochkomplexes Vorhaben, bei dessen Umset-
zung es immer wieder zu herausfordernden 
Ereignissen mit unbekanntem Ausgang kam. 
Dies führte zu Verzögerungen, die dann auch 
in Verschiebungen bereits gesetzter Inbetrieb-
nahme-Termine führten.

Inbetriebnahme

In der Nacht vom 28. zum 29. Juni war es 
soweit: Der Systemverbund wurde in Betrieb 
genommen.

Nach der offiziellen Freigabe für die Inbetrieb-
nahme am Freitag, den 27. Juni um 16:00 Uhr, 
begannen letzte Vorbereitungen für die Umstel-
lung. Die eigentliche Umschaltung – also der 
Wechsel vom alten Systemverbund BZ2000 auf 
den neuen Systemverbund – erfolgte dann in 
der Samstagnacht ab ca. 23:00 Uhr. Dieser Vor-
gang war zeitlich eng getaktet, vorher mehrmals 
in Generalproben verprobt und durchgehend 
intensiv begleitet. Während der sogenannten 
„Kernzeit“ der Inbetriebnahme zwischen Sams-
tagabend 23:00 Uhr und Sonntagmorgen 03:00 
Uhr fanden alle notwendigen technischen 
Umstellungen und Tests statt. 
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Auch die Datenschnittstellen zu externen Sys-
temen wurden währenddessen umgestellt. Das 
bedeutete, dass für mehrere Stunden – min-
destens jedoch zwischen 23:00 Uhr und 00:15 
Uhr – keine betrieblichen Informationen aus 
dem Dispositionssystem an außenstehende 
Systeme übermittelt werden konnten. Diese 
Unterbrechung war geplant und gut vorberei-
tet. Die Abnehmersysteme waren informiert 
und der Prozess wurde kommunikativ begleitet. 
Erst nachdem alle Prüfschritte abgeschlossen 
waren, durfte der neue Systemverbund produk-
tiv genutzt werden. 

Wären im Verlauf der Nacht Probleme aufgetre-
ten, die die Inbetriebnahme gefährdet hätten, 
war ein kontrollierter Rückfall („Rollback“) auf 
das Altsystem vorgesehen, um die Stabilität 
des Bahnbetriebs jederzeit sicherzustellen. Auf 
diesen Notfallplan musste jedoch nicht zurück-
gegriffen werden. Mit etwas Verspätung konnte 
um 4:00 Uhr am Sonntagmorgen die Freigabe 
zur produktiven Nutzung ausgesprochen wer-
den.

Der Inbetriebnahme-Prozess wurde in Arbeits-
stäben durch die Netzleitzentrale und die 
Betriebszentralen bis Sonntagabend beglei-
tet, um auf betriebliche Auswirkungen schnell 
reagieren zu können. An der Vorbereitung und 
Umsetzung der Inbetriebnahme des neuen Zug-
dispositionssystems waren rund 250 Mitar-
beitende beteiligt – darunter Kollegen aus der 
DB InfraGO AG, aus den Betriebszentralen, der 
Netzleitzentrale sowie der Zentralen Fachlichen 
Betriebsführung – sowie zahlreiche interne und 
externe Fachkräfte.

Nur durch die enge Zusammenarbeit bei techni-
schen, fachlichen und betrieblichen Themen – 
vom IT-Betrieb über das IT-Notfallmanagement 
bis hin zur Anwenderbetreuung in den Betriebs-
zentralen – konnte die Inbetriebnahme erfolg-
reich abgeschlossen werden. 

Weiterer Ablauf

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme lag in der 
vierwöchigen Hyper-Care-Phase (intensive 
Betreuungsphase) der Fokus auf der Aufrecht
erhaltung eines stabilen Betriebs sowie der 
Abarbeitung der IT-Störungen mittels einer 
engen Steuerung durch das Programm sowie 
der Nachfolgeorganisation. In der Intensivphase 
der ersten 80 Stunden nach Systemumstellung 
erfolgte eine „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ im 

Schichtbetrieb durch Programmmitarbeiter. In 
der weiteren Betreuung ging die Verantwortung 
nach und nach auf die Nachfolgeorganisation 
über. 

Der intensive Austausch beschränkte sich nicht 
nur auf das Programm und die Nachfolgeorga-
nisation. In einer täglichen Status-Besprechung 
mit den Vertretern aller Betriebszentralen, der 
Netzleitzentrale und der Supportorganisation 
der Zentralen Fachlichen Betriebsführung wur-
den die aktuellen Entwicklungen diskutiert 
sowie ein Status direkt aus dem Betrieb einge-
holt.

Fazit und Ausblick

Insgesamt ist in der Nacht vom 28. auf den 29. 
Juni ein zentraler Meilenstein auf dem Weg 
zur Digitalisierung und Vereinheitlichung der 
Betriebsführung im deutschen Schienenverkehr 
erreicht worden. Die Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen im Netz profitieren von stabileren Infor-
mationen und schnelleren Reaktionen aus den 
Betriebszentralen. Für die Kunden im Perso-
nenverkehr verbessert sich die Genauigkeit von 
Informationen insbesondere bei Störungen. 

Der Systemverbund EDIS (Eisenbahnbetrieb
liche Dispositions- und Informations-Systeme) 
wird nun in der Solution Disposition Eisen-
bahnbetrieb weiterentwickelt, das erste Regel-
Release ist Anfang September auf der Produkti-
onsanlage erfolgt.
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Fremdrettungskräfte im Bereich von Gleisen

Schutzmaßnahmen im Notfallmanagement

Andrée Smietana und Klaus Kruse, beide Deutsche Bahn AG, Grundsätze 
Notfallmanagement Eisenbahnbetrieb, Frankfurt am Main

Einsätze von Fremdrettungskräften im Bereich von Gleisen erfordern wie auch für andere 
Beschäftigte, Maßnahmen, die den Schutz vor den Gefahren aus dem Bahnbetrieb 
gewährleisten. Von wesentlicher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die 
Dokumentation. Der langjährig genutzte „Sicherungsplan im Notfallmanagement“ wurde 
umfassend überarbeitet und zum 1. September 2024 neu in Kraft gesetzt. Aus dieser 
Überarbeitung resultierte auch eine grundsätzliche neue Einstufung der erforderlichen 
Maßnahmen.
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Jede Tätigkeit im Bereich von Gleisen erfordert 
Maßnahmen zum Schutz vor den Gefahren aus 
dem Bahnbetrieb. Die hierfür einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften sind die DGUV 
Vorschrift 72 „Eisenbahnen“ und die DGUV Vor-
schrift 78 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“. 
Die Vorgaben der DGUV Vorschrift 78 verpflich-
ten den Unternehmer zu Maßnahmen, durch 

welche die Sicherheit der Beschäftigten bei 
Arbeiten im Gleisbereich gewährleistet wird. 
Art und Umfang der Sicherheitsmaßnahmen 
werden im jeweiligen Einzelfall festgelegt und 
im Sicherungsplan nach der Rahmenrichtlinie 
(RRil) 132.0118 „Arbeiten im Gleisbereich“ doku-
mentiert. Hier werden explizit „Sicherungsmaß-
nahmen“ gefordert.
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Für den Einsatz von Fremdrettungskräften im 
Ereignisfall findet die DGUV Vorschrift 78 jedoch 
keine Anwendung. „Arbeiten im Gleisbereich“ 
werden gemäß § 2 Abs. 1 der DGUV Vorschrift 
78 definiert als „Tätigkeiten, die zur Errichtung, 
Instandhaltung, Änderung und Beseitigung von 
Bahn- und anderen Anlagen im Gleisbereich 
durchgeführt werden, einschließlich der damit 
zusammenhängenden Arbeiten“.

Maßnahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenab-
wehr, d.h. der Brandbekämpfung und der Hilfe
leistung im Bereich von Gleisen, fallen somit 
nicht unter den Geltungsbereich von „Arbei-
ten im Gleisbereich“ im Sinne der DGUV Vor-
schrift 78. Daraus folgt, dass auch die weiteren 
Bestimmungen der DGUV Vorschrift 78 für den 
Einsatz von Fremdrettungskräften keine Anwen-
dung finden. Es werden daher auch keine 
Sicherungsmaßnahmen im Sinne der DGUV 
Vorschrift 78 erforderlich, sodass die langjährig 
genutzte Bezeichnung „Sicherungsplan im Not-
fallmanagement“ somit fachlich unzutreffend 
und letztlich auch irreführend ist.

Unbestritten ist jedoch, dass auch die Ein-
satzkräfte der nichtpolizeilichen Gefahrenab-
wehr vor den Gefahren aus dem Bahnbetrieb 
geschützt werden müssen. Für solche Einsätze 
sind die Bestimmungen der DGUV Vorschrift 72 
maßgeblich, die in § 23 Vorgaben zum Verhal-
ten im Gleisbereich treffen. So dürfen Beschäf-
tigte (Versicherte), zu denen auch Einsatzkräfte 
zählen, den Gleisbereich nur betreten, wenn es 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist (§ 23 
Abs. 1, DGUV Vorschrift 72). Beschäftigte haben 
sich im Gleisbereich so zu verhalten, dass sie 
durch bewegte Schienenfahrzeuge nicht gefähr-
det werden (§ 23 Abs. 2, DGUV Vorschrift 72). 
Um diese Vorgaben zu erfüllen, soll ein Einsatz-
leiter seine Kräfte nur dann den Gleisbereich 
betreten lassen, wenn eine Gefährdung aus-
geschlossen ist. Die Regelungen des Notfall-
managements berücksichtigen diesen Punkt 
bereits, indem sie vorgeben, dass in den Fäl-
len, in denen Fremdrettungskräfte zum Einsatz 
kommen, die Gleise unverzüglich gesperrt wer-
den und kein Bahnbetrieb mehr stattfindet (RRil 
123.2110, Abschnitt 07 Abs. 1 in Verbindung mit 
Ril 423.0225 Abschnitt 2 Abs. 3).

Auf Basis dieser Ausführungen wurde der bishe-
rige Vordruck 123.0140V01 „Sicherungsplan im 
Notfallmanagement“ umfassend überarbeitet. 
Kernelement ist dabei die Unterscheidung zwi-
schen „Schutzmaßnahmen“, die mit laufenden 

Nummern gekennzeichnet sind, und „Betrieb-
liche Maßnahmen“, bei denen zur Kennzeich-
nung Großbuchstaben verwendet werden. Der 
bisherige Begriff „Sicherheitsmaßnahmen“ 
wird hier nicht verwendet.

Es stehen zwei Schutzmaßnahmen gegen die 
Gefahren aus dem Bahnbetrieb zur Auswahl:
•	 Schutzmaßnahme 1: „Gleis(e) gesperrt / Fahr-

ten eingestellt“, das entspricht der Uv-Sper-
rung (Gleissperrung zum Schutz von Perso-
nen aus Gründen der Unfallverhütung) nach 
Ril 408.0471

•	 Schutzmaßnahme 2: „Oberleitung/Strom-
schiene ausgeschaltet und bahngeerdet/ 
kurzgeschlossen“

Neben den Schutzmaßnahmen stehen fünf 
„Betriebliche Maßnahmen“ zur Auswahl:
•	 Betriebliche Maßnahme A: Gleis(e) gesperrt / 

Fahrten eingeschränkt zugelassen
•	 Betriebliche Maßnahme B: Geschwindigkeit 

max. 5 km/h
•	 Betriebliche Maßnahme C: Fahren auf Sicht
•	 Betriebliche Maßnahme D: Signal Zp 1 – 

Achtungssignal
•	 Betriebliche Maßnahme E: Halt am festgeleg-

ten Platz, Weiterfahrt nach Anordnung  des 
Notfallmanagers

„Betriebliche Maßnahmen“ sollen Fahrten 
unter bestimmten Bedingungen zulassen. 
Daraus folgt, dass das Einführen einer solchen 
„Betrieblichen Maßnahme“ für das betreffende 
Gleis stets das Aufheben der vorher festge-
legten Schutzmaßnahme 1 „Gleis(e) gesperrt/ 
Fahrten eingestellt“ erfordert.

Ein Beispiel soll die Anwendung der „Schutz-
maßnahmen“ im Vergleich zu „Betrieblichen 
Maßnahmen“ verdeutlichen: Für beide Gleise 
einer zweigleisigen Strecke wurde eine Uv-
Sperrung veranlasst. Das benachbarte und vom 
Ereignis nicht betroffene Gleis wird von Ein-
satzkräften nicht betreten. Die bestehende Uv-
Sperrung soll nach Zustimmung durch den Ein-
satzleiter in diesem Gleis aufgehoben werden. 
Um den Schutz der Einsatzkräfte weiterhin zu 
gewährleisten, wird ein Fahren auf Sicht ange-
ordnet und das Geben des Signals Zp 1 (Ach-
tungssignal) durch den Triebfahrzeugführer bei 
Annäherung an die Ereignisstelle. Hierfür wird 
die Schutzmaßnahme 1 aufgehoben.

Jede eingeführte „Schutzmaßnahme“ oder 
„Betriebliche Maßnahme“ wird durchgängig 
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dokumentiert. Es wird nicht nur – wie bisher – 
der Zeitpunkt der Einführung dokumentiert. Es 
wird zudem nachgewiesen, mit wem die Maß-
nahme abgestimmt wurde bzw. wer eine erfor-
derliche Zustimmung erteilt hat und zu wel-
chem Zeitpunkt sie wieder aufgehoben wurde. 
Es wird zusätzlich die Örtlichkeit, für welche die 
Maßnahme festgelegt wurde, genauer definiert. 
So können bei Bedarf einzelne Gleisabschnitte 
mittels Signalstandorten oder Kilometeranga-
ben genauer eingegrenzt werden. Damit werden 
eine lückenlose Beschreibung und Dokumenta-
tion jeder einzelnen Maßnahme sichergestellt.

Es ist möglich, die „Betrieblichen Maßnahmen“ 
untereinander zu kombinieren. Die „Schutz-
maßnahme 2“ kann auch zusammen mit einer 
„Betrieblichen Maßnahme“ in einer Zeile darge-
stellt werden. Lediglich die „Schutzmaßnahme 
1“ kann nicht mit einer „Betrieblichen Maß-
nahme“ kombiniert werden, da jede „Betrieb-
liche Maßnahme“ das Zulassen von Fahrten 
voraussetzt, sodass zuvor eine festgelegte 
Uv-Sperrung aufgehoben werden muss. Es ist 
jedoch zu empfehlen, jede einzelne Maßnahme 
in einer separaten Zeile zu dokumentieren, um 
so eine bessere Übersicht über die eingeführ-
ten bzw. aufgehobenen Maßnahmen zu haben.

Neben dem Einsatz von Fremdrettungskräf-
ten fallen im Zusammenhang mit dem Ereig-
nis auch Aufgleis- oder Hebearbeiten durch 
die Notfalltechnik der DB InfraGO AG unter 

die erforderlichen „Schutzmaßnahmen“, da 
diese Arbeiten ebenfalls nicht unter den Begriff  
„Arbeiten im Gleisbereich“ nach den Begriffs-
bestimmungen in der DGUV Vorschrift 78 fallen.

Mit dem Abschluss eines Fremdrettungseinsat-
zes bzw. dem Ende des Einsatzes der Notfall-
technik müssen alle Maßnahmen in den jewei-
ligen Zeilen der Dokumentation aufgehoben 
sein. Erst daraus ergibt sich die Gesamtschutz-
dauer, die den zeitlichen Umfang von Beginn 
der ersten Schutzmaßnahme bis hin zum 
Abschluss aller Schutzmaßnahmen umfasst.

Werden im Anschluss daran Arbeiten im Gleis-
bereich (Bau- und Instandhaltungsarbeiten) zur 
Wiederherstellung der Infrastruktur erforder-
lich – einschließlich der damit zusammenhän-
genden Arbeiten – fallen diese unter den Gel-
tungsbereich der DGUV Vorschrift 78. Für diese 
Arbeiten sind immer Sicherungsmaßnahmen 
in einem Sicherungsplan nach den Regelungen 
der RRil 132.0118 festzulegen.

Fazit

Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass der neue Vordruck „Dokumentation von 
Schutzmaßnahmen im Notfallmanagement“ 
nicht nur wesentlich übersichtlicher ist, son-
dern auch mit einer klaren Trennung zwischen 
„Schutzmaßnahmen“ und „Betrieblichen Maß-
nahmen“ zur Handlungssicherheit beiträgt.

Abbildung 1: 
Vordruck „Doku-
mentation von 
Schutzmaßnah-
men im Notfall-
management“ 
(123.2110V01) – 
gültig ab  
1. September 2024 
(Auszug)
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Arbeiten im Bereich von Gleisen

Klarstellung Nachbargleis/Arbeitsgleis 

Dirk Bill, Unfallversicherung Bund und Bahn, Referat Prävention – Bereich Bahn, Frankfurt 
am Main, Christoph Hauff, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Referat Tiefbau, 
Hannover und Frank Kott, Arbeits- und Brandschutzmanagement der DB InfraGO AG, 
Frankfurt am Main 

In der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ (DGUV 
Vorschrift 78) sind u.a. Vorgaben (Schutzziele) für das Nachbargleis festgeschrieben. 
Dementsprechend ist es für alle am Sicherungsprozess beteiligten Personen erforderlich 
zu wissen, was überhaupt ein Nachbargleis ist. Es hat sich gezeigt, dass bzgl. der Prüfung, 
ob ein Nachbargleis vorliegt oder nicht, in der Praxis teilweise falsche Betrachtungen 
zugrunde gelegt werden, die zu gefährlichen Situationen führen können. Weiterhin wird 
teilweise ignoriert, dass bei entsprechend großer Arbeitsbreite das Nachbargleis zu einem 
Arbeitsgleis wird.
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Fangen wir der Reihe nach an. Die DGUV Vor-
schrift 78 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ 
beschreibt die einzuhaltenden Sicherungsmaß-
nahmen bei Arbeiten im und am Gleis. An die-
ser Stelle ist zu erwähnen, dass alles, was im 
Normtext einer UVV steht (in DGUV Vorschrift 78 
fett gedruckt), zwingend einzuhalten ist – dabei 
handelt es sich um Mindestvorgaben. 

Ein Ignorieren dieser Mindestvorgaben kann 
gefährliche Situationen begünstigen, an deren 
Ende ein schwerer bis sogar tödlicher Unfall 
stehen kann. Ein Menschenleben geht verlo-
ren, und das ist nicht erst seit der DGUV-Strate-
gie „vision zero“ ein nicht tragbarer und nicht 
zu akzeptierender Umstand. Hinzu kommt, 
dass beim Ignorieren der Vorgaben einer UVV 
der Verantwortliche mit einem Bußgeld belegt 
werden kann – und dies im Falle eines Unfalls 
neben dem persönlichen Leid auch noch juris-
tische Folgen nach sich ziehen kann. In Bezug 
auf Arbeiten im Gleisbereich war dies vor ca.  
2 Jahren der Fall. Aufgrund eines fahrlässig her-
beigeführten Unfalls wurden die Betroffenen 
von einem Gericht entsprechend verurteilt. 

Bei einem grob fahrlässigen Verstoß gegen 
Bestimmungen einer UVV prüft der zuständige 
Unfallversicherungsträger zudem Regressan-
sprüche.

Die DGUV Regel 101-024 „Sicherungsmaßnah-
men bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisen-
bahnen“ ergänzt und konkretisiert die DGUV 
Vorschrift 78. So ist z.B. in der erwähnten UVV 
von „Arbeitsgleis“ und „Nachbargleis“ die Rede 
und in der erwähnten Regel wird konkretisiert, 
was darunter jeweils zu verstehen ist.

Arbeitsgleis/Nachbargleis

In der DGUV Regel 101-024 wird unter Nr. 2.8 
das Arbeitsgleis wie folgt definiert: „Das Gleis, 
in dem die Arbeiten ausgeführt werden, ist das 
Arbeitsgleis“. 

Nach Nr. 2.9 der genannten Regel sind Nach-
bargleise „nebeneinanderliegende Gleise mit 
einem Sicherheitsraum von weniger als 0,8 m 
zwischen den Gefahrenbereichen“.

Um die richtige Sicherungsmaßnahme gegen 
Gefahren aus dem Bahnbetrieb festlegen zu 
können, müssen die Gleise im Bereich der 
Arbeitsstelle richtig angesprochen werden, 
d.h. es muss ermittelt werden, ob es sich um 

Arbeits- oder Nachbargleise handelt. Dabei ist 
wichtig, dass diese Ermittlung vor der Anord-
nung der Sicherungsmaßnahmen zu erfolgen 
hat. Die spätere Ermittlung und Durchführung 
der Sicherungsmaßnahmen hat keinen Einfluss 
auf die vorherige Ermittlung, ob die betrach-
teten Gleise Arbeitsgleise oder Nachbargleise 
sind.

Die Ermittlung, ob ein Arbeitsgleis oder ein 
Nachbargleis vorliegt, erfolgt in mehreren 
Schritten:

Im ersten Schritt muss geklärt werden, ob die 
Arbeiten im Gleisbereich durchgeführt werden. 
Wenn dies der Fall ist, handelt es sich bei dem 
betrachteten Gleis um ein Arbeitsgleis – ganz 
klar.

Im zweiten Schritt muss geklärt werden, ob sich 
Nachbargleise neben dem Arbeitsgleis befin-
den.

Sind Nachbargleise vorhanden, muss in einem 
dritten Schritt geklärt werden, ob diese Nach-
bargleise – aufgrund der erforderlichen Arbeits-
breite – sogar zu Arbeitsgleisen werden.

Diese drei Schritte sollen nun anhand von 
einem Beispiel dargestellt werden. Dabei wird 
von folgenden Rahmenbedingungen ausgegan-
gen:

Der Gleisbereich ist bei dem Beispiel und auch 
den weiteren Ausführungen mit dem Gefah-
renbereich identisch, es handelt sich um eine 
2-gleisige Strecke mit einem Gleisabstand von 
4,00 m. Die Geschwindigkeit nach dem „Ver-
zeichnis der örtlich zulässigen Geschwindig-
keiten“ (VzG) beträgt in beiden Gleisen v ≤ 120 
km/h – also eine durchaus übliche Ausgangs-
situation.

1. Schritt
Im Gleisbereich von Gleis 2 sollen Arbeiten mit 
einer Handstopfmaschine ausgeführt werden. 
Das Gleis 2 wird damit also zum Arbeitsgleis:
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2. Schritt
Im zweiten Schritt wird geprüft, ob das vorhan-
dene – sich neben der Arbeitsstelle befind-
liche Gleis – ein Nachbargleis ist. Aufgrund 
der in den beiden Gleisen örtlich zulässi-
gen Geschwindigkeit von v ≤ 120 km/h ergibt 
sich gemäß der Anlage zur DGUV Vorschrift 78 
jeweils ein Gefahrenbereich b von 2,30 m. Das 
sind die zugrunde zu legenden Gleisbereiche, 
denn eingangs wurde festgelegt, dass die Gleis-
bereiche und Gefahrenbereiche bei dem Bei-
spiel identisch sind:

Es zeigt sich, dass zwischen den Gefahrenbe-
reichen/Gleisbereichen ein Sicherheitsraum 
von 0,8 m nicht vorhanden ist. Man sieht, dass 
diese Bereiche sich sogar überschneiden!

Somit ist das Gleis 1 ein Nachbargleis zu Gleis 
2 und es sind auch Sicherungsmaßnahmen 
gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb des 
Nachbargleises notwendig, sofern Schritt 3 
nicht eine neue Bewertung der Situation erfor-
dert.

3. Schritt
In Schritt 3 wird geprüft, ob in Abhängigkeit der 
im Gleis 2 durchzuführenden Arbeiten und der 
dazugehörigen Arbeitsbreite das Gleis 1 eventu-
ell auch zu einem Arbeitsgleis wird.

In diesem Beispiel erfordern die Stopfarbeiten 
eine Arbeitsbreite von 2,00 m. Es ergibt sich 
also folgender Sachverhalt:

Die Arbeitsbreite von Gleis 2 ragt um 0,30 m in 
den Gefahrenbereich/Gleisbereich von Gleis 1 
hinein. Es wird also nicht nur im Gleis 2 gearbei-
tet, sondern auch im Gefahrenbereich/Gleisbe-
reich von Gleis 1. Und was bedeutet das?

Gleis 1 ist kein Nachbargleis, sondern somit 
auch ein Arbeitsgleis! Wir haben es also mit 
zwei Arbeitsgleisen zu tun und diese Tatsache 
hat einen großen Einfluss auf die Sicherungs-
planung und die erforderlichen Sicherungsmaß-
nahmen.

Gibt es eine Möglichkeit, aus dem zwei-
ten Arbeitsgleis (Gleis 1) ein Nachbargleis zu 
machen?

Die Arbeitsbreite ist der vom arbeitsausfüh-
renden Unternehmer vorzugebende Platzbe-
darf, der zur Durchführung der Arbeiten erfor-
derlich ist. Selbstverständlich müssen bei der 
Angabe des Platzbedarfs auch die einzuset-
zenden Arbeitsmittel (Werkzeuge, Geräte und 
Maschinen) in vollem Umfang berücksichtigt 
werden. Den Unternehmer zu „zwingen“, eine 
kleinere Arbeitsplatzbreite anzugeben, damit 
die Arbeitsbreite von Gleis 2 nicht in den Gefah-
renbereich/Gleisbereich von Gleis 1 hineinragt 
(Gleis 1 wäre dann ein Nachbargleis), ist selbst-
verständlich weder rechtskonform noch zuläs-
sig und kann – wie eingangs erwähnt – fatale 
Folgen für die Sicherheit nach sich ziehen.

Können die betrieblichen Vorgaben bzgl. der 
Geschwindigkeit im Gleis 1 nicht verändert 
werden, müssen für beide Gleise Sicherungs-
maßnahmen für Arbeiten im Arbeitsgleis unter 
Beachtung der DGUV Vorschrift 78 und unter 
Berücksichtigung der Rahmenbedingungen vor-
gesehen werden. 

Besteht jedoch die Möglichkeit, im Gleis 1 eine 
Langsamfahrstelle einzurichten, damit der 
Gefahrenbereich/Gleisbereich kleiner wird, kön-
nen sich die Verhältnisse ändern. Bei einer Lang-
samfahrstelle von v ≤ 50 km/h in Gleis 1 beträgt 
der Gefahrenbereich/Gleisbereich = 2,00 m. Es 
würde sich dann folgende Situation ergeben: 
siehe Abbildung Seite 23. 

Die Arbeitsbreite von Gleis 2 und der Gefahren-
bereich/Gleisbereich von Gleis 1 grenzen zwar 
aneinander an, aber es kommt zu keiner Über-
schneidung. 

Gleis 1 ist in diesem Fall ein Nachbargleis.
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Die Arbeitsbreite von Gleis 2 ragt um 0,30 m in 
den Gefahrenbereich/Gleisbereich von Gleis 1 
hinein. Es wird also nicht nur im Gleis 2 gearbei-
tet, sondern auch im Gefahrenbereich/Gleisbe-
reich von Gleis 1. Und was bedeutet das?

Gleis 1 ist kein Nachbargleis, sondern somit 
auch ein Arbeitsgleis! Wir haben es also mit 
zwei Arbeitsgleisen zu tun und diese Tatsache 
hat einen großen Einfluss auf die Sicherungs-
planung und die erforderlichen Sicherungsmaß-
nahmen.

Gibt es eine Möglichkeit, aus dem zwei-
ten Arbeitsgleis (Gleis 1) ein Nachbargleis zu 
machen?

Die Arbeitsbreite ist der vom arbeitsausfüh-
renden Unternehmer vorzugebende Platzbe-
darf, der zur Durchführung der Arbeiten erfor-
derlich ist. Selbstverständlich müssen bei der 
Angabe des Platzbedarfs auch die einzuset-
zenden Arbeitsmittel (Werkzeuge, Geräte und 
Maschinen) in vollem Umfang berücksichtigt 
werden. Den Unternehmer zu „zwingen“, eine 
kleinere Arbeitsplatzbreite anzugeben, damit 
die Arbeitsbreite von Gleis 2 nicht in den Gefah-
renbereich/Gleisbereich von Gleis 1 hineinragt 
(Gleis 1 wäre dann ein Nachbargleis), ist selbst-
verständlich weder rechtskonform noch zuläs-
sig und kann – wie eingangs erwähnt – fatale 
Folgen für die Sicherheit nach sich ziehen.

Können die betrieblichen Vorgaben bzgl. der 
Geschwindigkeit im Gleis 1 nicht verändert 
werden, müssen für beide Gleise Sicherungs-
maßnahmen für Arbeiten im Arbeitsgleis unter 
Beachtung der DGUV Vorschrift 78 und unter 
Berücksichtigung der Rahmenbedingungen vor-
gesehen werden. 

Besteht jedoch die Möglichkeit, im Gleis 1 eine 
Langsamfahrstelle einzurichten, damit der 
Gefahrenbereich/Gleisbereich kleiner wird, kön-
nen sich die Verhältnisse ändern. Bei einer Lang-
samfahrstelle von v ≤ 50 km/h in Gleis 1 beträgt 
der Gefahrenbereich/Gleisbereich = 2,00 m. Es 
würde sich dann folgende Situation ergeben: 
siehe Abbildung Seite 23. 

Die Arbeitsbreite von Gleis 2 und der Gefahren-
bereich/Gleisbereich von Gleis 1 grenzen zwar 
aneinander an, aber es kommt zu keiner Über-
schneidung. 

Gleis 1 ist in diesem Fall ein Nachbargleis.

Fazit

Anhand des vorstehenden Beispiels wird auf-
gezeigt, wie bei der Ermittlung – ob es sich bei 
den betrachteten Gleisen um Arbeitsgleise oder 
Nachbargleise handelt – vorzugehen ist. 

Zuerst ist zu prüfen, ob ein Arbeitsgleis vorliegt.

Danach ist zu prüfen, ob Nachbargleise neben 
dem Arbeitsgleis vorhanden sind. Bei dieser 
Prüfung sind jeweils die Geschwindigkeiten des 
VzG zugrunde zu legen. Aufgrund der hieraus 
resultierenden Gefahrenbereiche/Gleisbereiche 
und der vorhandenen Gleisabstände ergibt sich 
in der Regel, dass es sich bei den daneben lie-
genden Gleisen um Nachbargleise handelt.

Zuletzt ist zu prüfen, ob sich die Arbeitsbreite 
des Arbeitsgleises und die Gefahrenbereiche/
Gleisbereiche vermeintlicher Nachbargleise 
überschneiden. Bei dieser Prüfung lautet die 
Fragestellung ausschließlich, ob die Arbeits-
breite des Arbeitsgleises in den Gefahren
bereich/Gleisbereich der daneben liegenden 
Gleise hineinragt. Deswegen werden bei der 
Ermittlung des Gefahrenbereichs/Gleisbereichs 
der daneben liegenden Gleise die zulässigen 
Geschwindigkeiten von ggf. eingerichteten 
Langsamfahrstellen zugrunde gelegt.

Liegen zwei Arbeitsgleise vor, dann hat dies 
Auswirkungen auf die Sicherungsplanung und 
die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen. Des-
wegen ist immer eine regelwerkskonforme Prü-
fung durchzuführen, d.h. die in diesem Artikel 

Beachte
Bei der Nachbargleisprüfung sind die Gefahrenbereiche/Gleisbereiche gemäß der Geschwindigkeiten aus dem 
„Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten“ (VzG) zugrunde zu legen. Niedrigere Geschwindigkei-
ten aufgrund von Langsamfahrstellen oder Gleissperrungen, die als betriebliche Maßnahmen für die Sicherung 
der Arbeitsstelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb vorgesehen sind, bleiben bei der Prüfung – ob ein Nach-
bargleis vorliegt oder nicht – unberücksichtigt und sind ohne Bedeutung.

Bei der Prüfung, ob ein vermeintliches Nachbargleis in Wirklichkeit ein Arbeitsgleis ist, wird hingegen die niedri-
gere Geschwindigkeit aufgrund einer Langsamfahrstelle im vermeintlichen Nachbargleis berücksichtigt. 

Gefahrenbereiche gemäß 
Anlage der DGUV Vor-
schrift 78 „Arbeiten im 
Bereich von Gleisen“ zeigt 
die Tabelle.

beschriebene Vorgehensweise ist zwingend ein-
zuhalten. Diese Vorgehensweise, die sich aus 
dem Regelwerk der Unfallversicherungsträger 
ergibt, kann auch durch unternehmensinterne 
Richtlinien nicht außer Kraft gesetzt werden.
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Testen Sie sich selbst 

Dieses Sicherheitszeichen steht für…

Wie im Straßenverkehr finden Sie auch in Ihrer Arbeitsstätte oder in Ihrem 
Arbeitsbereich häufig Schilder mit unterschiedlichen Zeichen, Symbolen und 

Farben. Es gibt Verbots-, Gebots-, Warn-, Rettungs- und Brandschutzzei-
chen. Über die sicherheitsrelevanten Informationen dieser Schilder werden 
Beschäftigte im Rahmen der Unterweisung aufgeklärt. Manchmal kommen 
Sie aber auch in andere Bereiche oder Gebäude; dann ist es wichtig, dass 

Sie auch dort die Hinweise richtig verstehen. Die Zeichen und Symbole sol-
len für sich selbst sprechen. Aber kennen Sie wirklich immer deren Bedeu-

tung? Testen Sie sich. Die Lösungen zum Test finden Sie auf der Seite 2. 

In der Technischen Regel für Arbeitsstätten „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (ASR A1.3) werden 
die Symbole bzw. die geometrische Form und Farbe für am Arbeitsplatz verwendete Schilder vorgegeben.

Falls Sie in Ihrem Arbeitsbereich nicht mehr erkennbare oder falsche Schilder sehen oder Schilder fehlen, geben Sie 
diese Information bitte zeitnah an Ihren Vorgesetzten weiter.

Kennen Sie 

diese Zeichen?

P012
	a) Nicht belasten
	b) Keine schwere Last
	c) Keine schweren Güter abstellen

W015
	a) Warnung vor schwebender Last
	b) Warnung vor herunterfallen-

dem Gegenstand
	c) Warnung vor Last in hoher Höhe

M023
	a) Brücke schnell verlassen
	b) Übergang benutzen
	c) Handlauf benutzen

F005	
	a) Gefahrenmelder
	b) Rufknopf
	c) Brandmelder

E013
	a) Behandlungsraum
	b) Ärztliche Versorgung
	c) Krankentrage

GHS02
	a) Flamme
	b) offenes Feuer
	c) Feuerstelle
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